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Bitte vollständig ausfüllen! 

 
Registrier-/Kundennummer:          
 
1. Anlagenbetreiber/in 
 
  
___________________________________________          
Firmenname bzw. Name, Vorname Telefon   Fax 
 
 
___________________________________________          
Straße, Hausnummer PLZ   Ort 
 
 
_________________________________          
E-Mail 
 

2. Anlagenanschrift (falls abweichend von 1.) 
 
 
___________________________________________          
Straße, Hausnummer PLZ   Ort 
 
___________________________________________  
Ortsteil bzw. Gemarkung, Flurstück, Flur  
 

3. Liegt eine Befreiung für die Anlage vor? 

 

⬜ Ja, eine Befreiung von der Nachtkennzeichnungspflicht liegt vor. 
 
Die BImSchG-Genehmigung der Anlage oder sonstige behördliche Bescheinigung ist als Nachweis beigefügt. Dies 
trifft in der Regel zu, wenn die Gesamthöhe der Windenergieanlage ≤ 100 m ist. 
 
Die Ausrüstung der Windenergieanlagen mit BNK ist wirtschaftlicher unzumutbar. Die Bestätigung der BNetzA über 
die Befreiung von der Pflicht zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ist als Nachweis beigefügt. 
 
Der Zahlungsanspruch nach dem EEG endet für die Windenergieanlage innerhalb von drei Jahren ab Beginn der 
Pflicht zur bedarfsgesteuerten Nachkennzeichnung. Das Inbetriebsetzungsprotokoll der Windenergieanlage ist als 
Nachweis beigefügt. 
 
Die Windenergieanlage befindet sich im Nahbereich eines Flugplatzes. Die BImSchG-Genehmigung oder eine ent-
sprechende Bescheinigung der zuständigen Genehmigungs- oder Luftverkehrsbehörde ist als Nachweis beigefügt. 
 

⬜ Nein, eine Befreiung von der Nachtkennzeichnungspflicht liegt nicht vor. 
 
4. Nachweise für die Umrüstung der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnungspflicht: 

 

⬜ Hiermit erkläre ich als Anlagenbetreiber den Einbau der BNK für nachfolgend genannte EEG-Anlagenschlüssel, 
das positive Ergebnis der Baumusterprüfung und die Inbetriebnahme-Meldung der BNK ist als Nachweis bei-
gefügt. 
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5. Übersicht Windenergieanlagen 

 

Nr. EEG-Anlagenschlüssel WEA-Seriennummer Inbetriebnahmedatum 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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17    

18    

19    

20    

 
 
Datenschutz-Hinweis: Die ENA Energienetze Apolda GmbH verarbeitet und übermittelt ggf. die personenbezoge-
nen Daten zu dem oben genannten Zweck gemäß dem im Internet unter http://www.en-apolda.de/resources/pdf-
ueu/PBD_ENA.pdf bereit gestelltem Dokument „Kundeninformation zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
nach Art. 13 und 14 DSGVO“. 
 

Bestätigung des Anlagenbetreibers 
 
 
 
 

           
Ort, Datum   rechtsverbindliche Unterschrift mit Firmenname bzw. 
   Firmenstempel Anlagenbetreiber/-in 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bitte zurücksenden an: 
ENA Energienetze Apolda GmbH 
Heidenberg 52 
99510 Apolda 
 
Fax: 03644 50289901 
info@en-apolda.de 
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